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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 7 „Wohnen in Neu Rhäse" der Gemeinde
Wulkenzin

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der eingereichten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung:

1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten

Der o.g. B-Plan überplant einen Teil des Feldblockes DEMVL1087AD30077 (Acker-
land).

Es wird darauf hingewiesen, dass der Entzug bzw. die zeitweilige Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flächen auf den absolut notwendigen Umfang beschränkt werden
soll. Auf den ggf. zusätzlich oder nur zeitweilig in Anspruch genommenen Flächen ist
die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nach Abschluss der beabsichtigten Baumaßnah-
men (Umsetzung des B-Planes) vollständig wiederherzustellen.
Bleibende Beeinträchtigungen sollten auf ein absolutes Mindestmaß reduziert werden.
Die Erreichbarkeit der anliegenden landwirtschaftlichen Flächen muss für landwirt-
schaftliche Technik sichergestellt bleiben.
Die Funktionstüchtigkeit eventuell vorhandener Dränagesysteme muss für die be-
troffene und die benachbarten Flächen gewährleistet bleiben. Sollten bei Erdarbeiten
Dränagen oder andere Entwässerungsleitungen angetroffen oder diese durch Baustel-
lenfahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, sind diese wieder funktionstüch-
tig herzustellen. Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist dann umgehend zu
informieren.

Es erscheint sinnvoll, den/die Eigentümer/Bewirtschafter der betroffenen landwirt-
schaftlichen Fläche frühzeitig zu beteiligen.

Allqemeine Datenschutzinformationen:
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2. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Klimaschutz

Bauleitplanung ist klimarelevant (Groß, Klimaschutz als Kommunale Pflicht, NordÖR
2022, 557); § 13 Klimaschutzgesetz bzw. § la Abs. 5 BauGB ist daher (nachvollzieh-
bar!) in das Planungsermessen der Gemeinde einzustellen, wobei zunächst die kon-
kreten (auch mikroklimatischen) Auswirkungen zu ermitteln sind; dies ist nicht erfolgt
und daher — zur Vermeidung der Rechtswidrigkeit der Planung — nachzuholen.
Hierauf dürfte es jedoch nicht mehr ankommen, da die gesamte Planung rechtswidrig
ist. Das gewählte Planungsinstrument, § 13b BauGB, ist aufgrund seiner Unvereinbar-
keit mit Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 der SUP-RL (2001/42/EG) nicht anzuwenden; es
hätte eine Umweltprüfung durchgeführt und ein UmweltherIcht erstellt werden müssen
(vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Juli 2023, 4 CN 3.22).

Für Fragen steht Ihnen Herr Geiger (0385-588 69 500) gerne zur Verfügung.

Andere Belange in der Zuständigkeit des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und
Umweit Mecklenburgische Seenplatte sind durch das o. g. Vorhaben nicht betroffen.

Mit freundlichen/Grüßen

ChristoptelkV
Amtsle,der


